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Verordnung über die Kastrations-, Kennzeichnungs- und 
Registrierungspflicht von freilaufenden Katzen in der Stadt 
Halberstadt (Katzenschutzverordnung - KatzenschutzVO 
Halberstadt) 
 
Präambel / Ermächtigungsgrundlage 

 

Auf Grund des § 13 b Tierschutzgesetz (TierSchG) in der Fassung der Bekanntgabe 

vom 18.05 2006 (BGBI. I S. 1206, S. 1313), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 

20 des Gesetzes vom 20.12.2022 (BGBI. I S. 2752) in Verbindung mit dem Gesetz 

zur Übertragung der Ermächtigung zur Festlegung von bestimmten Gebieten zum 

Schutz freilebender Katzen vom 27.11.2019 (GVBI. LSA 939) und der §§ 1 und 94 

Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes 

Sachsen-Anhalt (SOG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.05.2014 

(GVBl. LSA S. 182, 380), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 15.12.2022 

(GVBl. LSA S. 382), beschließt der Stadtrat der Stadt Halberstadt in der Sitzung am 

02.07.2026 folgende Verordnung: 

   

 

§ 1 Regelungszweck; Geltungsbereich  

 

(1) Diese Verordnung dient dem Schutz von freilebenden Katzen vor erheblichen 

Schmerzen, Leiden oder Schäden, die infolge einer unkontrollierten Fortpflanzung 

und der daraus resultierenden hohen Anzahl freilebender Katzen innerhalb des 

Gebietes der Stadt Halberstadt und ihrer Ortsteile entstehen.  

 

(2) Durch präventive Maßnahmen soll die Population freilebender Katzen im 

Stadtgebiet nachhaltig reduziert und stabilisiert werden. 

 

(3) Diese Verordnung gilt für das gesamte Gebiet der Stadt Halberstadt einschließlich 

der Ortsteile Aspenstedt, Athenstedt am Huy, Emersleben, Klein Quenstedt, 

Langenstein, Sargstedt am Huy und Schachdorf Ströbeck. 

 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen  

 

(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten ausschließlich für männliche und 

weibliche Katzen der Gattung Felis silvestris catus (weibliche Katze oder Kater), 

der sowohl Hauskatzen als auch sämtliche Rassekatzen und Mischlinge daraus 

angehören (im Nachfolgenden Katze genannt).  

 

(2) Freilebende Katzen sind Katzen, die sich dauerhaft außerhalb menschlicher Obhut 

aufhalten und für die keine tatsächliche Halterverantwortung wahrgenommen wird. 
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(3) Freilaufende Katzen sind Katzen, die in menschlicher Obhut gehalten werden und 

denen dauernd, regelmäßig oder unregelmäßig, die Möglichkeit gewährt wird, sich 

im Freien unkontrolliert zu bewegen (sogenannte Freigänger).   

 

(4) Fortpflanzungsfähige Katzen sind Katzen, die geschlechtsreif sind oder bei denen 

aufgrund ihres Alters (ab dem vollendeten vierten Lebensmonat) von 

Geschlechtsreife auszugehen ist. 

 

(5) Katzenhalter im Sinne dieser Verordnung sind Eigentümer bzw. Besitzer von 

Katzen, die die tatsächliche Sachherrschaft über eine Katze ausüben, für deren 

Unterhalt aufkommen und über deren Aufenthalt und Verwendung nicht nur 

vorübergehend bestimmen. Ist der Halter nicht eindeutig festzustellen, gilt § 2 Abs. 

2.   

 

(6) Eine Haltereigenschaft wird nicht allein dadurch begründet, dass eine Person eine 

Katze füttert, medizinisch erstversorgt oder im Rahmen des Tierschutzes betreut. 

 

(7) Kastration ist die dauerhafte Ausschaltung der Fortpflanzungsfähigkeit durch 

chirurgische Entfernung der Keimdrüsen. 

 

(8) Sterilisation ist eine Maßnahme, bei der lediglich die Fortpflanzungsfähigkeit 

unterbunden wird, ohne das Sexualverhalten auszuschalten; eine Sterilisation gilt 

nicht als Kastration im Sinne dieser Verordnung. 

 

 

§ 3 Allgemeine Kastrationspflicht 

 

(1) Die Halterin oder der Halter von freilaufenden Katzen ist verpflichtet, die Katzen 

von einem Tierarzt oder einer Tierärztin kastrieren zu lassen.   

 

(2) Die Kastration ist vor Eintritt der Geschlechtsreife, spätestens jedoch ab dem 

vollendeten fünften Lebensmonat, durchzuführen. Bei Katzen, die bei Inkrafttreten 

dieser Verordnung bereits geschlechtsreif oder älter sind, ist die Kastration 

innerhalb der Übergangsfrist nach § 12 vorzunehmen, sofern keine zwingenden 

tierärztlichen Gründe entgegenstehen. 

 

(3) Die Pflicht gilt für weibliche Katzen und Kater gleichermaßen. 

 

(4) Die Kastrationspflicht im Sinne dieser Verordnung setzt eine chirurgische 

Kastration voraus. Maßnahmen zur lediglich vorübergehenden Unterbindung der 

Fortpflanzungsfähigkeit, insbesondere hormonelle oder sonstige nicht dauerhafte 

Behandlungen, erfüllen diese Pflicht nicht. 
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(5) Freilaufenden Katzen, die das vierte Lebensmonat vollendet haben und nicht 

kastriert sind, darf der Freigang nicht gewährt werden. Dies gilt bis zur 

Durchführung der Kastration nach Absatz 1, längstens jedoch bis zum Ablauf der 

Übergangsfrist nach § 12. 

 

 

§ 4 Kennzeichnung und Registrierung 

 

(1) Die Halterin oder der Halter von freilaufenden Katzen ist verpflichtet, die Katzen 

spätestens zum Zeitpunkt der Kastration dauerhaft und eindeutig zu 

kennzeichnen. 

 

(2) Die Kennzeichnung erfolgt durch einen Mikrochip (Transponder) oder durch eine 

Tätowierung, sofern diese dauerhaft und eindeutig lesbar ist. 

 

(3) Die Katzen sind in einer Registrierungsdatenbank zu registrieren, die den 

Behörden zugänglich ist. Dazu zählen Tasso e. V. und das Deutsche 

Haustierregister FINDEFIX des Deutschen Tierschutzbundes e. V.. 

 

(4) Neben den Daten des Mikrochips sind zumindest ein äußerliches 

Erkennungsmerkmal des Tieres sowie der Name und die Anschrift der Halterin 

oder des Halters und der Name der veranlassenden Tierärztin oder des 

veranlassenden Tierarztes zu registrieren.  

 

(5) Die Führung eines eigenen Registers durch die Stadt Halberstadt ist zulässig, aber 

nicht verpflichtend.   

 

(6) Katzen, die bereits vor Inkrafttreten dieser Verordnung kastriert, durch eine 

individuelle und dauerhaft gut lesbare Tätowierung gekennzeichnet und in einer in 

Absatz 3 genannten Registrierungsdatenbank registriert sind, müssen nicht 

zusätzlich mittels Mikrochips gekennzeichnet werden. 

 

(7) Eine Übermittlung von Halterdaten an die Stadt erfolgt nur anlassbezogen. 

 

 

§ 5 Nachweis- und Mitwirkungspflichten   

 

(1) Halterinnen und Halter von Katzen sind verpflichtet, der Stadt Halberstadt auf 

Verlangen geeignete Nachweise über die Erfüllung der Pflichten nach dieser 

Verordnung, insbesondere über Kastration, Kennzeichnung und Registrierung, 

vorzulegen sowie die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 

(2) Die Verpflichtungen bestehen im Rahmen der gesetzlichen 

Aufgabenwahrnehmung der zuständigen Behörden und nach Maßgabe der 
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Vorschriften des Sicherheits- und Ordnungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt, 

insbesondere des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des 

Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA). 

 

(3) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Nutzungsberechtigte von Grundstücken 

haben Maßnahmen nach dieser Verordnung, die durch die zuständige Behörde 

oder durch von ihr beauftragte Dritte rechtmäßig durchgeführt werden, zu dulden, 

soweit und solange diese Maßnahmen zur Durchsetzung der 

Katzenschutzverordnung erforderlich und verhältnismäßig sind. 

 

(4) Personen oder Einrichtungen, die Kenntnis vom Aufenthaltsort freilebender 

Katzen haben oder diese regelmäßig betreuen, können der Stadt Halberstadt oder 

von ihr benannten Stellen freiwillig Hinweise geben, um tierschutzgerechte 

Maßnahmen nach dieser Verordnung zu ermöglichen. 

 

 

§ 6 Maßnahmen in Bezug auf freilebende Katzen 

 

(1) Maßnahmen zur Kastration, Kennzeichnung und Registrierung freilebender 

Katzen sind zulässig, soweit sie dem Zweck dieser Verordnung dienen. 

 

(2) Diese Maßnahmen können durch die Stadt Halberstadt, durch gemeinnützige 

Tierschutzvereine sowie durch sonstige im Tierschutz tätige geeignete Personen 

oder Stellen durchgeführt werden.  

 

(3) Eine vorherige Beauftragung durch die Stadt ist nicht erforderlich, soweit die 

Maßnahmen im Einklang mit den Bestimmungen dieser Verordnung sowie den 

sonstigen tierschutz-, ordnungs- und zivilrechtlichen Vorschriften erfolgen. 

 

(4) Die Durchführung der Maßnahmen ist unabhängig davon zulässig, ob eine Halterin 

oder ein Halter bekannt ist oder festgestellt werden kann. 

 

(5) Die Maßnahmen sind tierschutzgerecht durchzuführen. Dabei ist insbesondere 

sicherzustellen, dass den Tieren keine vermeidbaren Schmerzen, Leiden oder 

Schäden zugefügt werden. 

 

(6) Die Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 5 erfolgen im Rahmen koordinierter, 

tierschutzfachlich begleiteter Kastrationsmaßnahmen und dienen ausschließlich 

der Umsetzung des Regelungszwecks dieser Verordnung. 

 

(7) Die Stadt Halberstadt schließt im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

Kooperationsvereinbarungen mit regionalen gemeinnützigen Tierschutzvereinen 

ab. Sie erkennt geeignete Tierschutzvereine im Sinne des Förderprogramms des 

Landes Sachsen-Anhalt zur Unterstützung von Kastrationsmaßnahmen bei 
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freilebenden Katzen förmlich an, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 

erfüllt sind, um diesen den Zugang zu Landesmitteln zu ermöglichen. Darüber 

hinaus strebt die Stadt an, im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel ergänzende 

kommunale Mittel zur Deckung nicht durch Landesförderung gedeckter Kosten 

bereitzustellen. 

 

 

§ 7 Ehrenamtliche Tätigkeit und Futterstellen 

 

1) Die Fütterung, Betreuung oder medizinische Erstversorgung freilebender Katzen 

im Rahmen tierschutzgerechter Maßnahmen zur Vermeidung von Schmerzen, 

Leiden oder Schäden begründet keine Haltereigenschaft im Sinne des Zivil- und 

Tierschutzrechts. 

 

2) Betreute Futterstellen sind ein wesentliches Instrument eines koordinierten 

Kastrations- und Populationsmanagements nach dieser Verordnung und stellen 

keine ordnungsrechtlich zu beanstandende Tätigkeit dar. 

 

3) Maßnahmen nach den vorstehenden Absätzen dienen der Umsetzung des 

Regelungszwecks dieser Katzenschutzverordnung und sind als tierschutzrechtlich 

gebotene Handlungen anzusehen. 

 

 

§ 8 Ausnahmen 

 

(1) Von der Kastrationspflicht nach § 3 können auf Antrag Ausnahmen für Katzen 

zugelassen werden, die nachweislich zur kontrollierten Zucht eingesetzt werden, 

sofern eine gezielte Verpaarung bekannter Elterntiere erfolgt, die kontinuierliche 

Kontrolle, Versorgung und Unterbringung der Elterntiere und der Nachzucht 

sichergestellt ist und den Tieren kein unkontrollierter freier Auslauf gewährt wird. 

 

(2) Ausnahmen von der Kastrationspflicht können ferner zugelassen werden, wenn 

zwingende tierärztliche Gründe der Durchführung einer Kastration 

entgegenstehen. Der entsprechende Nachweis ist durch eine tierärztliche 

Bescheinigung zu erbringen. Auch in diesen Fällen darf kein unkontrollierter freier 

Auslauf erfolgen. 

 

(3) Ausnahmegenehmigungen können befristet, unter dem Vorbehalt des Widerrufs 

erteilt sowie mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Auflagen können 

auch nachträglich angeordnet, geändert oder ergänzt werden. 

 

(4) Die Bestimmungen dieser Verordnung zur Kennzeichnung und Registrierung nach 

§ 4 sowie zu den Nachweis- und Mitwirkungspflichten nach § 5 bleiben von 

Ausnahmegenehmigungen unberührt. 
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§ 9 Vollzug und Kontrolle 

 

(1) Der Vollzug dieser Verordnung obliegt der Stadt Halberstadt im Rahmen ihrer 

Zuständigkeiten. 

 

(2) Die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung wird anlassbezogen überprüft, 

insbesondere im Zusammenhang mit der Auffindung von Katzen, im Rahmen des 

Fundtierwesens oder bei konkreten Hinweisen auf Verstöße. 

 

(3) Flächendeckende, regelmäßige oder verdachtsunabhängige Kontrollen sind nicht 

vorgesehen. 

 

 

§ 10 Feststellung und Weiterleitung von Verstößen 

 

(1) Verstöße gegen Pflichten dieser Verordnung können festgestellt werden. 

 

(2) Festgestellte Verstöße sind an die zuständige Ordnungsbehörde weiterzuleiten. 

 

(3) Die Prüfung und Ahndung von Verstößen erfolgt nach Maßgabe des § 12. 

 

 

§ 11 Kostenregelung, Finanzierung und Billigkeitsmaßnahme 

 

(1) Die Pflichten nach dieser Verordnung sind von der Halterin oder dem Halter auf 

eigene Kosten zu erfüllen. 

 

(2) Wird eine Katze im Rahmen der ordnungsbehördlichen Aufgabenwahrnehmung 

oder als Fundtier aufgegriffen und kann eine Haltereigenschaft nicht festgestellt 

werden, können tierschutzrechtlich erforderliche Maßnahmen, insbesondere die 

Kastration, unverzüglich, in der Regel nach 14 Tagen, durchgeführt werden. 

Medizinisch notwendige Untersuchungen/Behandlungen können unverzüglich 

vorgenommen werden. 

 

(3) Die Finanzierung der nach Absatz 2 durchgeführten Maßnahmen erfolgt im 

Rahmen der verfügbaren finanziellen Mittel; hierbei können Landesmittel oder 

sonstige Fördermittel einbezogen werden. 

 

(4) Wird nach Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 2 ein Halter festgestellt, 

sind dem Tierschutzverein und der Stadt Halberstadtheinehein die entstandenen 

Kosten vom diesem zu erstatten. Dies gilt auch, wenn sich nachträglich 
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herausstellt, dass die Katze zum Zeitpunkt des Aufgriffs in Halterschaft stand. 

 

(5) Sollte die Kastration und/oder die Kennzeichnung für den Katzenhalter eine 

finanzielle erhebliche Härte darstellen, kann der Katzenhalter auf Antrag eine 

Fristverlängerung beantragen. Die erhebliche Härte ist nachzuweisen.  

 

 

§ 12 Ordnungswidrigkeiten   

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig   

1. entgegen § 3 Abs. 1 eine freilaufende Katze nicht oder nicht rechtzeitig 

kastrieren lässt, 

2. entgegen § 4 Abs. 1 eine freilaufende Katze nicht oder nicht rechtzeitig 

kennzeichnen lässt,   

3. entgegen § 4 Abs. 1 und 2 eine freilaufende Katze nicht oder nicht rechtzeitig 

in einer dort genannten Registrierungsdatenbank registriert,  

4. einer Nachweis- oder Mitwirkungspflicht nach § 5 zuwiderhandelt oder   

5. gegen Bedingungen oder Auflagen einer gem. § 8 erteilten 

Ausnahmegenehmigung verstößt.   

 

(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € 

geahndet werden.   

 

 

§ 13 Übergangsvorschriften   

 

Die Pflichten nach § 3 Absatz 1 (Kastration) und die Pflicht nach § 4 (Kennzeichnung 

und Registrierung) treten innerhalb von neun Monaten nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung in Kraft.   

 

 

§ 14 Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

 

Halberstadt 02.07.2026   Siegel   Daniel Szarata  

         Oberbürgermeister 
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Satzung über die Erhebung von Kostenersatz, Gebühren und 
Auslagen für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr 
Halberstadt außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden 
Pflichtaufgaben vom 02.07.2026 (Feuerwehrgebührensatzung) 
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Halberstadt, 02.07.2026    Siegel   Daniel Szarata 

         Oberbürgermeister 

  



 

Amtsblatt Nr. 07/2026    09.07.2026    Seite 15 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Auflösung der 
Teilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens 
Stötterlingen – Feldlage Landkreis Harz  
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